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CSC-HH - Cannabis Social Club Hamburg eV

Die Organe des Vereins sind. 1. die Mitgliederversammlung. 2. der Vorstand. Â§ 8 Mitgliederversammlung. 1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ ... 
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Entwurf Satzung neu: Tabak statt Cannabis Cannabis Social Club Hamburg (CSC-HH) Satzung Präambel Cannabis Social Clubs (CSC) sind Anbaugemeinschaften von Cannabisnutzern, die ihren Eigenbedarfsanbau gemeinschaftlich organisieren. Ziel des Cannabis Social Clubs (CSC-HH) ist die Gründung und der Betrieb einer solchen Tabak-Anbaugemeinschaft. Da der Anbau von TCH-haltigem Hanf, auch für den Eigenbedarf in der Bundesrepublik Deutschland immer noch verboten ist, und auch aktiv verfolgt wird, Tabakpflanzen in der Bundesrepublik Deutschland ohne Anmeldung, Genehmigung und irgendwelche Sicherheitsvorkehrung erlaubt und für den Eigenbedarf bis zu 100 Pflanzen im Tabaksteuergesetz (TabStG) von der Steuerpflicht befreit sind, kann der Cannabis Social Club Hamburg den Anbau von Tabak sofort beginnen. Daneben werden die vorrangige Aufgaben des Vereins zunächst darin bestehen, sich als Interessengemeinschaften von Cannabis-Konsumenten einzusetzen für: ● Die Änderung der Drogengesetzgebung in der Deutschland ● Eine Akzeptierende und regulierende Drogenpolitik in Hamburg ● Aufklärung und Prävention Der CSC-HH heißt als Mitglieder nicht nur Cannabis-Nutzer willkommen, sondern ausdrücklich alle Menschen, die eine akzeptierenden und regulierenden Drogenpolitik und Gesetzgebung zum Schutz von Jugend, Verbrauchern und Gesellschaft interessiert sind. In diesem Sinne gibt sich der Cannabis Social Club Hamburg seine Satzung. § 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen „Cannabis Social Club Hamburg“. 2. Er hat seinen Sitz in Hamburg und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Danach führt er im Namen den Zusatz e. V. 3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. § 2 Ziele und Aufgaben des Vereins 1. Anbau: Ziel des Vereins ist der gemeinschaftliche Anbau von Cannabis Tabak für den Eigenbedarf seiner Mitglieder. Damit soll den Mitgliedern, insbesondere denen, die Cannabis Tabak als Medikament nutzen, ein kostengünstiger Zugang zu verschiedenen Sorten Cannabis Tabak ermöglicht werden. 2. Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung: Der Verein setzt sich für eine Beendigung der Drogenprohibition und für die Schaffung regulierter Märkte, insbesondere für regulierte Cannabismärkte und die dafür notwendigen Gesetzesänderungen ein. Die angestrebten Gesetzesänderungen sollten auch den Eigenanbau von Cannabis, sowohl individuell als auch den gemeinschaftlichen Anbau zulassen und regeln. In diesem Sinne betreibt der Verein Öffentlichkeitsarbeit und stellt Experten zur Politikberatung. 3. Aufklärung, Jugendschutz und Prävention Dem Cannabis Social Club Hamburg sind Jugendschutz und Prävention, sowie der



Verbraucherschutz ein besonderes Anliegen. Dafür ist eine wissenschaftlich fundierte und ideologiefreie Aufklärung von zentraler Bedeutung. Deshalb möchte der Verein Aufklärungsarbeit, insbesondere an Schulen und in Jugendeinrichtungen leisten. 4. Socialising Der Club möchte seinen Mitgliedern ein lebendiges Vereinsleben bieten, bei dem auch Spaß, Vergnügen und Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Deswegen soll es, auch losgelöst von vorgenannten Zielen, Clubveranstaltungen geben, die vornehmlich der vergnügten Kontaktpflege und dem Zusammenhalt der Gemeinschaft dienen. § 3 Mitgliedschaft 1. Mitglieder des Cannabis Social Club Hamburg können alle natürlichen und auch juristischen Personen werden. Stimmberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen. Am gemeinschaftlichen Cannabis Tabakanbau können sich nur natürliche und volljährige Personen beteiligen. Ist die Teilnahme am gemeinschaftlichen Cannabis Tabakanbau limitiert, haben Mitglieder, die Cannabis Tabak als Medizin gebrauchen, Vorrang. 2. Über Aufnahmeanträge für Mitglieder entscheidet der Vorstand. Lehnt der Vorstand eine Mitgliedschaft ab, hat der Bewerber/die Bewerberin das Recht, den Antrag auf Mitgliedschaft der nächsten Mitgliederversammlung vorzulegen. Diese entscheidet dann erneut und endgültig. 3. Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres. 4. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes oder der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden, wenn es den Vereinszielen zuwider handelt oder seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommt. Gegen den Beschluss kann das Mitglied die Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet endgültig. Vor einem Beschluss ist dem betroffenen Mitglied rechtliches Gehör zu gewähren. Bei Anrufung einer Mitgliederversammlung ist das Mitglied zu laden und anzuhören. 5. Der nachgewiesene Verkauf oder die Abgabe an Minderjährige von Cannabis Tabak aus dem Gemeinschaftsanbau führt zwingend zum Ausschluss § 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 1. Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, die die Höhe der jährlich zu zahlenden Mitgliedsbeiträge regelt. 2. Die Mitgliederversammlung beschließt eine Anbau- und Verteilungsordnung, die den Anbau, die Finanzierung, die anzubauende Menge, die Sorten und die Verteilung der Menge auf die teilnehmenden Mitglieder regelt. 3. Bei der Aufzucht der Hanf Tabakpflanzen wird aus Gründen des Gesundheitsschutzes besonderer Wert auf biologische Verfahren gelegt und sichergestellt, dass keine gesundheitlich bedenklichen Stoffe mit den Pflanzen in Berührung kommen. 4. Bei der Wahl der Hanf Tabaksorten für den Anbau werden die besonderen Interessen der Mitglieder, die Cannabis als Medizin nutzen, berücksichtigt. 5. Sämtliche, den Anbau betreffenden Entscheidungen trifft der Anbaurat in eigener Verantwortung, sofern er nicht durch Weisungsbeschluss der Mitgliederversammlung oder des Vorstandsbeschluss gebunden ist. 6. Mitglieder können sich für Vereinsaktivitäten zu Arbeits- und Interessengemeinschaften zusammenschließen.



§ 5 Vereinsmittel 1. Der Verein ist auf Eigenwirtschaftlichkeit ausgerichtet und verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. 2. Mittel des Vereins dürfen nur nach Vorgaben dieser Satzung verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. 3. Einnahmen erzielt der Verein durch a) Beiträge b) Veranstaltungserlöse c) Verkauf von Fanartikeln 4. Der Cannabis Tabakanbau kann auf Beschluss des Vorstandes, insbesondere für Anschubfinanzierung und längerfristige Investitionen aus allgemeinen Vereinsmitteln unterstützt werden, soll aber möglichst durch Sonderbeiträge ausschließlich der teilnehmenden Mitglieder finanziert werden. Ein solcher Sonderbeitrag orientiert sich an den anteilig anfallenden Kosten zzgl. eines Vereinszuschlages und ggfs. gesetzlich geregelter Abgaben. 5. Näheres regelt die Beitrags- und Finanzordnung. § 6 Zugehörigkeit zu einem Dachverband 1. Der Cannabis Social Club Hamburg strebt eine Kooperation mit dem Deutschen Hanf Verband (DHV) an. 2. Über den Beitritt zu einem Dachverband entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen. § 7 Organe Die Organe des Vereins sind 1. die Mitgliederversammlung 2. der Vorstand § 8 Mitgliederversammlung 1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wird in der Regel von dem/der Vorstandsvorsitzenden geleitet. Ersatzweise kann die Mitgliederversammlung eine Versammlungsleitung wählen. Die Wahl erfolgt offen durch Akklamation. 2. Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf und entscheidet Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere a) die Wahl des Vorstandes und des Anbaurats in geheimer Wahl b) die Beratung über den Stand und die Planung der Arbeit c) die Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Wirtschafts- und Investitionsplans d) die Beschlussfassung über den Jahresabschluss e) die Entgegennahme des Geschäfts- und Tätigkeitsberichts des Vorstandes f) die Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes g) der Erlass der Beitragsordnung und des Vereinszuschlages für Cannabis Tabakprodukte, die nicht Bestandteil der Satzung sind h) die Beschlussfassung über die Übernahme neuer Aufgaben oder den Rückzug aus



Aufgaben seitens des Vereins. i) die Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Auflösung des Vereins 3. Die Mitgliederversammlung wird auf Beschluss des Vorstandes unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung mit einer Frist von mindestens drei Wochen eingeladen. Die Einladung erfolgt ausschließlich elektronisch, solange das Mitglied dem nicht schriftlich widerspricht. Die Frist für die Einladung orientiert sich am Zeitpunkt der Absendung durch den Vorstand bzw. die Geschäftsstelle. Die Mitgliederversammlung tagt mindestens einmal im Jahr (Jahreshauptversammlung), ansonsten soweit es erforderlich ist oder der Vorstand sie einberuft. 4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn mindestens 25 % der Mitglieder des Vereins diese unter Angabe von Gründen und Nennung einer Tagesordnung schriftlich verlangen. Die Mitgliederversammlung hat spätestens sechs Wochen nach Eingang des Antrags stattzufinden. 5. Allgemeine Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 6. Über die Beschlüsse und, soweit zum Verständnis zu deren Zustandekommen erforderlich, auch über den wesentlichen Verlauf der Beratung, ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie wird von der Versammlungsleitung und der Protokollführung unterschrieben. 7. Alle Mitglieder, die nicht mit ihrem Mitgliedsbeitrag länger als drei Monate im Verzug sind, sind stimm- und antragsberechtigt. Anträge auf Satzungsänderung, außerordentliche Neuwahlen oder Auflösung sind mindestens vier Wochen vor der Versammlung beim Vorstand einzureichen und mit der fristgemäßen Einladung zu versenden. Solche Anträge sind als Initiativanträge unzulässig. 8. Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. Die Versammlung kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten die Öffentlichkeit mit Mehrheitsbeschluss ausschließen. § 9 Vorstand 1. Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der Schatzmeister/in. Sie bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 2. Die Mitgliederversammlung kann zum angekündigten Tagesordnungspunkt Wahlen beschließen, dass der Vorstand um eine bestimmte Anzahl von Beisitzern/innen zu erweitern ist. 3. Vorstandsmitglieder müssen Vereinsmitglieder sein. 4. Zur rechtsverbindlichen Vertretung des Vereins nach außen genügt die gemeinsame Zeichnung durch zwei Mitglieder des gesetzlichen Vorstandes. 5. Die Amtszeit des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Er bleibt bis zur Bestellung eines neuen Vorstandes im Amt. 6. Der Vorstand soll in der Regel monatlich tagen. Die Sitzungen sind vereinsöffentlich, sofern Datenschutzbestimmungen keine Vertraulichkeit verlangen. 7. Alle Mitglieder sind berechtigt, Anträge an den Vorstand zu stellen. 8. Die Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren, die Protokolle sind den Mitgliedern zur Kenntnis zu geben. § 10 Anbaurat 1. Der Anbaurat besteht aus mindestens 3 und höchstens 8 gewählten Mitgliedern. Der Vorstand hat das Recht, zusätzlich zwei Mitglieder aus seinen Reihen in den Anbaurat zu



entsenden. 2. Anbauratsmitglieder müssen Vereinsmitglieder sein. 3. Der Anbaurat wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. 4. Die Aufgaben des Anbaurats sind a) Planung, Sicherstellung und Koordination des satzungsgemäßen Anbaus b) Wahl der Hanf Tabaksorten für den Anbau in Abstimmung mit den teilnehmenden Mitgliedern c) Berechnung des Selbstkostenanteils für jede angebaute Sorte 5. Sitzungen des Anbaurats finden mindestens zweimal jährlich statt. Über die Sitzungen wird ein Protokoll angefertigt, das von den Vereinsmitgliedern eingesehen werden kann. Die Sitzungen sind vereinsöffentlich. 6. Der Anbaurat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Er ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes gebunden. 7. Solange der Anbau rechtlich noch nicht möglich ist, kann die Mitgliederversammlung durch Beschluss auf die Wahl eines Anbaurates verzichten. § 11 Satzungsänderung und Auslösung 1. Über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks und die Auslösung entscheidet die Mitgliederversammlung. Vorschläge zur Satzungsänderungen, Zweckänderungen und zur Auflösung sind von der Mitgliederversammlung an den Vorstand zu richten und vom Vorstand den stimmberechtigten Mitgliedern bis spätestens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung bekannt zu geben. 2. Beschlüsse zur Änderung der Satzung bedürften einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder. 3. Ein Beschluss zur Auflösung des Vereins bedarf einer Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung. 4. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von einer zuständigen Behörde vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen. 5. Bei Auslösung des Vereins geht ein mögliches Vereinsvermögen nach Liquidation zu gleichen Teilen an folgende Vereine: Palette e. V. Aktive Suchthilfe e. V. Aidshilfe Hamburg e. V.
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CSC-HH - Cannabis Social Club Hamburg eV 

Der Verein fÃ¼hrt den Namen â€žCannabis Social Club Hamburgâ€œ. 2. Er hat seinen Sitz in Hamburg ... Verbraucherschutz ein besonderes Anliegen. DafÃ¼r ist eine ...
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Weltkinderfest - Hamburg - KinderKinder eV 

17.09.2017 - Museum fÃ¼r Hamburgische Geschichte. Â»Kinder stark machenÂ«. Umuda TÃ¼rkÃ¼. Unser Publikum. Maracatu auf der KinderKinder-BÃ¼hne.
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KiTa - jhj Hamburg eV 

B zu lernen, andere Menschen zu ach- ten, Rücksicht auf „Schwächere“ zu nehmen ... Gesunde Ernährung ist uns wichtig. Den Kindern wird täglich ein Früh-.
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Anmeldeformular - RockCity Hamburg eV 

E-Mail… ... uns das ausgefüllte Anmeldeformular per Mail an [email protected] oder per Post in die Sternstraße 4, 20357 Hamburg. Wir freuen uns auf Dich!
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Diskriminierungsreport Hamburg - Basis & Woge eV 

Bewerbungsgespräch eindeutige Hinweise auf. Diskriminierung. Arbeitsplatzsuche. 7. Vgl. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (Hg.): Leo Kass/Christian ...
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Diskriminierungsreport Hamburg - Basis & Woge eV 

mation als auch (rechtliche) Beratung und umfassende ... engagierte anwaltliche Beratung vermittelt wird und ...... wie diese definiert wird – wo fangen Benach-.
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Wettspielbedingungen Golf-Club St. Dionys eV 

Einzel: Nur Amateure dÃ¼rfen als Caddie eingesetzt werden. Bei Jugendwettspielen sind. Caddies nicht erlaubt. 7. Elektronische Kommunikationsmittel / GerÃ¤te ...
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BLUE LINE CLUB - Haspa Marathon Hamburg 

1957. Micheel, Hans. 1939. Braun, Manfred. 1937. MÃ¶llendorf, Sven. 1976 ... Ortfeld, Rainer. 1970. Christiansen, Roland. 1966. Otto, JÃ¼rgen. 1952. Dern, Uwe.
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Wettspielbedingungen Golf-Club St. Dionys eV 

len Golfregeln. (Wettspielbedingungen i. S. der Golfregeln). A. Generelle Spielbedingungen. 1. Regeln / Platzregeln / Wettspielausschreibung. Gespielt wird ...
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Antrag_FAI_Lizenz _ neu 25.05.2016 - Deutscher Aero Club eV 

25.05.2016 - Ich bitte die Verwaltungskosten in HÃ¶he von 18,00 â‚¬ je Lizenzausstellung von meinem Konto. IBAN Nr.: â€¦
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Wettspielbedingungen Golf-Club St. Dionys eV 

des R&A aufgefÃ¼hrt sein (â€žList of Conforming Golf Ballsâ€œ). Die aktuelle Liste ist im Internet unter www.randa.org einzusehen. Strafe fÃ¼r VerstoÃŸ: Disqualifikation b.
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SWO 5.2 - Deutscher Aero Club eV 

01.04.2012 - Verhalten beim Thermikfliegenâ€œ der SBO (Segelflug-Betriebs-Ordnung). ...... der meteorologische Berater, der Leiter der Auswertung, ein ...
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Antrag_FAI_Lizenz _ neu 25.05.2016 - Deutscher Aero Club eV 

25.05.2016 - Ich bitte die Verwaltungskosten in HÃ¶he von 18,00 â‚¬ je Lizenzausstellung von meinem Konto. IBAN Nr.: â€¦
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Historia desconocida del cannabis 

[PDF]Historia desconocida del cannabishttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1491484751-Drogadiccion....E
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Cannabis medicinal y dolor 

del tratamiento del dolor gozan de tanta popularidad y generan tanta controversia como el uso del cannabis (marihuana) p
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cannabis ist immer pdf 

Read and Save Ebook cannabis ist immer as PDF for free at Online Ebook Library. Get cannabis ist immer PDF file for free from our online library cannabis ist ...
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en exterior - Cannabis Magazine 

estamos muy comprometidos con el activismo y por eso somos Media Partner ... fantástica cultura del ciclismo, por eso ..
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cannabis -tabaco - ÉVICT 

José Javier Meana Martínez ... TRATAMIENTO Javier Moreno, Eduardo Olano y Cristina Pinet ...... Lavielle-Sotomayor P, Sá
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Hamburg- Bergedorf Hamburg- Barmbek Hamburg- Rahlstedt ... 

Holstein. Osterholz- Scharmbek. Schenefeld. Schwentinental. Hannover- DÃ¶hren. Hildesheim. Magdeburg City. Magdeburg- Flora. Rostock. Stendal. Stralsund.
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Ã¼bersee-kulinarik 2018 - im Ãœbersee-Club Hamburg 

10.11.2017 - Highlights im Herzen der Stadt - ob traditionelles Spargelessen im Mai, eine sommerliche Geschmacksreise um die Welt oder ... Sonntag, 25. MÃ¤rz 2018, 11.30 â€“ 15.00 Uhr. EUR 49 pro Person inklusive eines Aperitifs, des reichhaltigen Os
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Kulinarischer Kalender 2017 - im Ãœbersee-Club Hamburg 

kulinarische angebote wie der Jazz-brunch im Juli oder die special Open bar â€žOktoberfestâ€œ im Oktober. in ... Juli 2017. kostenfreie stornierungen sind bis zum 12.
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2012 Hamburg Monarchs Soccer Club 9:57 U6TTh 

7 may. 2012 - 9:57. Game Date. 392 O62,202. 393 O6, 4,2O2. 394. 395. 396. 397 ()6/9/2012. 398. 399. 400. 4() 06/21/2O2.










 


[image: alt]





gi 3 jahrestagung gesellschaft far informatik ev hamburg 8 10 

GI 3 JAHRESTAGUNG GESELLSCHAFT FAR INFORMATIK E V HAMBURG 8 10 OKTOBER. 1973 PDF - Are you looking for Ebook gi 3 jahrestagung gesellschaft far informatik e v hamburg 8. 10 oktober 1973 PDF ? You will be glad to know that right now gi 3 jahrestagung 
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elogistix 20042005 eine studie des logit club ev ... AWS 

This particular Elogistix 20042005 Eine Studie Des Logit Club E V PDF start with Introduction, Brief Session till the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when presented. It's going to focus on mostly about t
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